
Thüringer LandTag
5. Wahlperiode Drucksache 5/1482

10.09.2010

Druck: Thüringer Landtag, 16. September 2010

K l e i n e  A n f r a g e

der Abgeordneten Rothe-Beinlich (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

und

A n t w o r t

des Thüringer Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur

Europäische Mobilität von Studierenden

Die Kleine Anfrage 780 vom 28. Juli 2010 hat folgenden Wortlaut:

Der Freistaat Thüringen unterstützt nach eigenen Angaben die Ziele der Europäischen Union, indem er sich 
u.a. besonders für wachsende Mobilität und interkulturellen Austausch im Freistaat Thüringen einsetzt. So 
sind nach Informationen des Thüringer Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur von den Thürin-
ger Hochschulen derzeit über 453 Kooperationen in 83 Ländern und ca. 697 ERASMUS-Vereinbarungen 
abgeschlossen worden.

Daher frage ich die Landesregierung:

1. Wie viele Studierende gehen nach Erkenntnissen der Landesregierung aus Thüringen für ein studienbe-
gleitendes Praktikum oder ein Auslandsstudium jährlich ins europäische Ausland? Ist hier eine Verände-
rung des Anteils von den ins europäische Ausland gehenden Studierenden über die letzten zehn Jahre 
erkennbar? (Bitte nach Universität/Fachhochschule/Kunsthochschule, Studienfach und Geschlecht tren-
nen.)

2. Wie viele Studierende aus Thüringen nehmen für ihren Auslandsaufenthalt Unterstützung durch ein EU-
Mobilitätsförderprogramm der Europäischen Union in Anspruch?

3. Wie hoch ist der Anteil der Studierenden und Praktikanten, die einen Antrag auf Förderung durch ein 
EU-Mobilitätsförderprogramm gestellt haben, jedoch eine Ablehnung erhielten? Was sind die häufigs-
ten Gründe für eine Ablehnung?

4. Wie hoch ist der Anteil sogenannter "outgoing free mover", also jener Studierenden an Thüringen Hoch-
schulen, die ihren Auslandsaufenthalt im europäischen Ausland selbst organisieren und nicht im Rah-
men eines formalisierten Austausch- oder anderen Programms?

5. Welche Personen profitieren derzeit am meisten von Programmen zur Förderung innereuropäischer Mo-
bilität bei jungen Erwachsenen und wen erreichen diese Programme am wenigsten?

6. Wie lässt sich eine insgesamt höhere Beteiligung und innereuropäische Mobilität nach Einschätzung der 
Landesregierung erreichen, und wie lassen sich speziell bislang wenig beteiligte Gruppen besser errei-
chen?

7. Teilt die Landesregierung die Auffassung, dass durch die Umstellung der Studiengänge auf das zweistu-
fige Studiensystem (Bachelor-Master-System) ein längerer Auslandsaufenthalt für Studierende in vielen 
Fällen erschwert wurde (bitte begründen)?
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8. Welche Probleme sind der Landesregierung mit der Anerkennung von im europäischen Ausland erbrach-
ten Studienleistungen bekannt, und wie sind diese zu lösen (bitte auch "free mover" berücksichtigen)?

9. Teilt die Landesregierung die Auffassung, dass die Höhe des Zuschusses, der aus ERASMUS-Mitteln 
gewährt wird, nur in den wenigsten Fällen eine ausreichende Unterstützung eines Auslandsaufenthal-
tes darstellt?

10. Wohin können sich junge Erwachsene wenden, um mehr Informationen über Mobilitätsförderungsmög-
lichkeiten zu erhalten (bitte eine vollständige Liste zu Anlaufstellen anfügen)?

11. Hat die Landesregierung eine Evaluierung zur Implementierung der Mobilitätsförderprogramme durch-
geführt? Wenn ja, was waren die Ergebnisse?

12. Wie viele Studierende kamen nach Erkenntnissen der Landesregierung für ein studienbegleitendes Prak-
tikum oder ein Auslandsstudium aus dem europäischen Ausland nach Thüringen (bitte gliedern nach 
Herkunft, Geschlecht, Studienfach, Studien-/Praktikumsort und Jahr)?

13. Welche Maßnahmen werden durchgeführt, um diese ankommenden Studierenden und Praktikanten zu 
integrieren?

14. Hat die Landesregierung Kenntnisse darüber, was junge Erwachsene aus dem europäischen Ausland 
motiviert in Thüringen zu studieren oder ein Praktikum durchzuführen?

Das Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur hat die Kleine Anfrage namens der 
Lan desre gierung mit Schreiben vom 9. September 2010 wie folgt beantwortet:

Zu 1.:
Eine statische Erhebung zu den angefragten Daten liegt nicht vor. Eine Abfrage der Thüringer Hochschu-
len ergab das in der Anlage 1 beigefügte Ergebnis. 

Zu 2.:
Eine zentrale Erhebung der angefragten Daten wird nicht geführt, da die Studierenden individuell verschie-
dene Angebote unterschiedlichster Stellen (z. B. Hochschule, Nationale Agenturen oder Stiftungen) nutzen 
können. Darüber hinaus müssen die Studierenden keine Angabe darüber machen, welche Fördermöglich-
keit sie für einen Auslandsaufenthalt nutzen. 
Laut Information der Thüringer Hochschulen nehmen die meisten Studierenden für Ihr Studium im Ausland 
die Leistungen des ERASMUS-Programms in Anspruch.

Zu 3.:
Eine statische Erhebung zu den angefragten Daten liegt nicht vor. Eine Abfrage der Thüringer Hochschu-
len hat ergeben, dass die Zahl der Ablehnungen sehr gering ist und maximal fünf Prozent beträgt. Als Ab-
lehnungsgrund wird von den Thüringer Hochschulen angegeben, dass mitunter mehr Anträge gestellt wer-
den, als EU-Mittel zur Verfügung stehen. Die Vergabe der EU-Mittel erfolgt dezentral von der Nationalen 
Agentur (DAAD) auf Antrag der Hochschulen.

Zu 4.:
Eine statistische Erhebung zur Erfassung der "outgoing free mover" liegt nicht vor. Die Thüringer Hochschu-
len teilten jedoch auf Nachfrage mit, dass sich die geschätzte Anzahl der "Outgoing free mover" zwischen 
fünf Prozent und 15 Prozent bewegt.

Zu 5.:
Die Programme erreichen alle Studierende und Dozenten der Thüringer Hochschulen.

Zu 6.:
Für die Mobilitätsprogramme der EU wird in vielfältiger Weise geworben. Das Thüringer Ministerium für Bil-
dung, Wissenschaft und Kultur, der Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD), die Akademischen 
Auslandsämter und Internationalen Büros der Thüringer Hochschulen sowie die Servicestellen des Thürin-
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ger Europa Netzwerkes beraten umfangreich alle an einem Auslandspraktikum oder Auslandsstudium In-
teressierten und nutzen dazu ebenfalls moderne Medien, z. B. das Internet.
Dadurch sind vielfältige Informationsangebote zur Mobilität gegeben. Durch das Grünbuch der Kommission 
der Europäischen Gemeinschaft - "Die Mobilität junger Menschen zu Lernzwecken fördern" - zeigt die EU-
Kommission Strategien zur Erhöhung der internationalen Mobilität im Bildungssektor auf. Das Grünbuch ist 
richtungsweisend für die Arbeit des Thüringer Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur und der 
Thüringer Hochschulen. Das Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur hat sich aktiv an 
der Stellungnahme zum Grünbuch "Die Mobilität junger Menschen zu Lernzwecken fördern" beteiligt. Die 
Thüringer Mobilitätsmaßnahmen finden unter den positiven Beispielen Erwähnung.

Zu 7.:
Die Auffassung, dass ein Auslandsaufenthalt während eines Studiums aufgrund der Umstellung auf die ge-
stufte Studienstruktur erschwert würde, wird nicht geteilt. Ein Rückgang der Mobilität im Vergleich zur "al-
ten" Studienstruktur konnte nicht festgestellt werden. 

Die Umstellung der Studienstruktur ist Bestandteil der Schaffung des Europäischen Hochschulraums. Dieser 
Prozess ist verbunden mit der Modularisierung der Studiengänge, welche grundsätzlich die gegenseitige An-
erkennung von Studien- und Prüfungsleistungen und mithin die Mobilität innerhalb Europas unterstützt. Zu-
dem eröffnet der Übergang zum MA-Studiengang eine weitere Möglichkeit für Mobilität (Hochschulwechsel). 

Die Kultusministerkonferenz (KMK) hat sich regelmäßig mit dem Bereich der Mobilität befasst und am 27. 
Mai 2010 eine "Erklärung zur Mobilität im Bildungsbereich in Europa" verabschiedet. Diese konstatiert zwar 
eine noch steigerungswürdige Inanspruchnahme von Lernphasen und Studienaufenthalten im Ausland und 
zeigt die wesentlichen Ursachen hierfür auf (insbesondere Informationsdefizite über Fördermöglichkeiten, 
Erweiterung der Fördermöglichkeiten und Anerkennungsfragen). Ein Rückgang der Mobilität im Vergleich 
zur "alten" Studienstruktur konnte jedoch nicht festgestellt werden. Ausweislich der Studie "Ländercheck 
- Der lange Weg nach Bologna" des Stifterverbandes für die Deutsche Wissenschaft aus dem Jahr 2009 
liegt die studentische Mobilität über dem Schnitt der vergangenen fünf Jahre und hat sich mithin erhöht.

Die Länder haben aufgrund der aktuellen Erfahrungen mit der Umsetzung des Bologna-Prozesses unver-
züglich entsprechende Maßnahmen eingeleitet. Die Hochschulen sind insbesondere aufgefordert, in den 
konsekutiven Studiengängen Mobilitätsfenster vorzusehen und ihre Anerkennungspraxis zu überprüfen. 
Bereits im Jahr 2008 wurde die Förderung einer vollständigen Ausbildung bzw. eines Studiums im europä-
ischen Ausland nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz eröffnet.

Zu 8.:
Infolge der Profilschärfung der Studiengänge ist zum Teil eine restriktivere Anerkennungspraxis von Studi-
en- und Prüfungsleistungen, welche Studierende an anderen Hochschulen des In- und Auslandes erbracht 
haben, festzustellen. Die KMK hat die Hochschulen mit Beschluss vom 15. Oktober 2009 aufgefordert, dies 
zu überprüfen. Die Neufassung der "Ländergemeinsamen Strukturvorgaben für die Akkreditierung von BA-/
MA-Studiengängen" vom 4. Februar 2010 enthält insbesondere die Maßgabe, in den Studiengängen Zeit-
räume für Aufenthalte an anderen Hochschulen und in der Praxis ohne Zeitverlust vorzusehen und dies im 
Rahmen der Akkreditierung zu überprüfen sowie die Verpflichtung zur grundsätzlichen Anerkennung von 
gleichwertigen Studien- und Prüfungsleistungen gemäß den Regelungen der Lissabon-Konvention.

Zu 9.:
Die Unterstützung durch das ERASMUS-Programm stellt eine Bezuschussung dar und ist keine Vollfinan-
zierung. Die Bezuschussung durch das ERASMUS-Programm basiert auf der Annahme, dass der Studie-
rende oder der Praktikant auch am Heimatstudienort seinen Lebensunterhalt bestreiten müsste. Die Zu-
schüsse sollen helfen, die zu erwartenden Mehrkosten eines Auslandsaufenthaltes zu decken. In der Regel 
reichen die Sätze, die für ein Studium zwischen 100 Euro und 300Euro und für ein Praktikum bei maximal 
400,- Euro liegen, aus. Die gewährten Zuschüsse werden nicht auf Leistungen des BaföG angerechnet.

Zu 10.:
Informationsmöglichkeiten für einen Auslandsaufenthalt für Studierende und Praktikanten gibt es auf den 
Internetseiten des Thüringer Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur und in der Broschüre Stu-
dieren in Thüringen, in Deutscher, Englischer und Französischer Sprache:
(http://www.thueringen.de/de/tmbwk/eu_internationales/content.html).

Weitere wichtige Informationsstellen sind in Anlage 2 aufgeführt.
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Zu 11.:
Dies ist eine zentrale Aufgabe der Nationalen Agenturen im Auftrag der EU-Kommission. Der Deutsche Aka-
demische Austauschdienst (DAAD) ist seit 1987 im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung und For-
schung als Nationale Agentur für das ERASMUS-Programm tätig. Als nationale Agentur berichtet er auch 
aktuell jährlich über die Entwicklungen der Mobilitätsprogramme auf seiner Internetseite: http://eu.daad.de. 

Zu 12.:
Statistiken zu dieser Fragestellung werden von dem Thüringer Landesamt für Statistik und dem Thüringer 
Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur erhoben. Eine Auflistung nach Geschlecht, Studienfach, 
Studien-/Praktikumsort und Jahr wird dabei jedoch nicht erfasst.
Als Anlagen werden die Übersichten zu ausländischen Studierenden an den Thüringer Hochschulen nach 
Staatsangehörigkeit und Hochschulen WS 2005/2006 bis WS 2008/2009 (Anlage 3); ausländischen Studie-
renden an den Thüringer Hochschulen - Entwicklung seit dem Wintersemester 1990/1991 bis WS 2008/2009 
(Anlage 4) sowie zu ausländischen Studierenden an den Thüringer Hochschulen "Liste der Herkunftslän-
der" WS 2002/2003 bis WS 2009/2010 (Anlage 5) übersandt.

Zu 13.:
Alle Thüringer Hochschulen verfügen über zahlreiche Programme und Aktivitäten zur Integration ausländi-
scher Studierender, z. B. Tutorenprogramme. Hervorzuheben ist auf diesem Gebiet der Wettbewerb "Mitein-
ander Studieren in Thüringen", welcher seit dem Jahr 2001 in Zusammenarbeit mit den Thüringer Hochschu-
len und der Marga und Kurt Möllgaard-Stiftung sehr erfolgreich durchgeführt wird. Zweck des Wettbewerbs 
des Thüringer Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur "Miteinander studieren in Thüringen" ist es, 
die Öffentlichkeit für die Themenbereiche "Ausländerfeindlichkeit und Fremdenhass" zu sensibilisieren und 
gezielt die Personengruppe der Studierenden anzusprechen und anzuregen, sich für die Integration auslän-
discher Studierender und Mitbürger zu engagieren. Der Wettbewerb des "Miteinander studieren in Thüringen" 
prämiert vorbildliche nachhaltige Aktivitäten und innovative Konzepte von Studierenden, die sich mit dem 
Thema Integration von ausländischen Studierenden sowie Rassismus und Fremdenfeindlichkeit befassen.
Des Weiteren engagiert sich das Thüringer Studentenwerk vorbildlich für die Integration ausländischer Stu-
dierender. Die Angebote sind vielfältig und umfassend (Sprachunterricht, Internationale Cafes, Betreuungs-
angebote für neue ausländische Studierende etc.).
Weitere Informationen über einzelne Aktivitäten können Studierende und Praktikanten über die Akademi-
schen Auslandsämter und Internationalen Büros der Thüringer Hochschulen erfahren.

Zu 14.:
Die Angaben zur Motivation von Studierenden und Praktikanten, einen Aufenthalt in Thüringen zu realisie-
ren, werden nicht zentral erfasst. Aus den Äußerungen der ausländischen Studierenden und der Praktikan-
ten in Thüringen geht aber hervor, dass die Reputation der Hochschulen, die geringen Lebenshaltungskos-
ten, die gute Betreuung, die reizvolle Region, die Werbung durch Dozenten sowie die guten Studien- und 
Praktikamöglichkeiten für die Entscheidung, in Thüringen ein Studium aufzunehmen oder ein Praktikum zu 
absolvieren, angegeben werden.

Matschie
Minister

Anlagen*) 

*) Hinweis:
 Auf den Abdruck der Anlagen wurde verzichtet. Ein Exemplar mit Anlagen erhielten jeweils die Fraktionen und die 

Landtagsbibliothek. Des Weiteren können sie im Landtagsinformationssystem unter der oben genannten Drucksa-
chennummer sowie im Internet unter der Adresse: www.parldok.thueringen.de eingesehen werden.




























